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RS OGH 1983/12/15 6Ob755/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1983

Norm

ABGB §90

ABGB §92 D

ABGB §97

EheG §503 Z4 E4c16

Rechtssatz

Werden Teile einer Wohnung von Ehegatten als Wohnräume, andere für Bürozwecke benützt, so kann eine

Umwidmung der Büroräumlichkeiten für Wohnzwecke nur bei diesbezüglichem Einvernehmen des Ehegatten erfolgen.

Ob ein konkreter Geschehensablauf eine solche einvernehmliche (Umwidmung) Widmung darstellt, gehört in den

Bereich der rechtlichen Beurteilung.
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